
Wir leben Gemeinschaft
EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Reinhardtstraße 23 | 10117 Berlin 
E-Mail: sozialpolitik@evg-online.org

 o Sozialberatung 
 0800 0600 0800 (gebührenfrei) und  
 Beratung@stiftungsfamilie.de

 o Regionale Selbsthilfegruppen  
 für Erkrankungen

 o Hilfe in Krankheit und Not –  
 Beratung und ggf. finanzielle  
 Unterstützung

Weitere Informationen gibt es unter 
www.stiftungsfamilie.de

 o Krankentagegeld für Tarifkräfte1

 o Unfallkrankenhaustagegeld1

 o Unfall-Genesungsgeld1

 o Beihilfe zum unfallbedingtem  
 Kuraufenthalt  und  
 Krankenhausaufenthalt  
 (Eigenanteil)1

 o Unterstützung bei Berufs-/ 
 Erwerbsunfähigkeit1

 o Medizinische Hilfs- und Heil- 
 mittelbudget1 www.dein-fonds.de/ 
 hilfs-und-heilmittel

Weitere Informationen gibt es unter 
www.fonds-soziale-sicherung.de oder 
069-400 50 23-0

Exklusiv für EVG-Mitglieder 

Weitere Leistungen

 o InfoMedicus:  
 Fachärzt:inPlus sowie  
 ärztliche Zweitmeinung

 o Osteopathie, Chiropraktik und 
 naturkundliche Arzneimittel

Weitere Infos unter www.bahn-bkk.de 
oder 0800 22 46 255 (gebührenfrei).

 o Notfallunterstützung

 o Unfallkrankenhaustagegeld

 o Unterstützung bei Erwerbsunfähigkeit

 o Verletztengeld 

Weitere Informationen gibt es unter 
www.guv-fakulta.de

Checkliste: Bei Krankheit 
Regelungen aus Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen

Gehaltsfortzahlung bei Krankheit  
(für die Dauer von bis zu sechs Wochen)

Basis TV
Abschnitt I Mantelbestimmungen § 13 | Krankheit

Demografie TV
Kapitel Sicherheit der Beschäftigung
Unterabschnitt 2 Entgeltbestimmungen
§ 24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

Zahlung von Krankengeld Basis TV
Abschnitt I Mantelbestimmungen
§ 13| Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Demografie TV
Kapitel Sicherheit der Beschäftigung
Unterabschnitt 2 Entgeltbestimmungen
§ 25 | Krankengeldzuschuss 

Funktionsgruppenspezifischer TV
Abschnitt II Allgemeine Entgeltbestimmungen
§ 11 | Krankengeldzuschuss

1 Im Geltungsbereich des Fonds Stand 03/2023

Weitere Unterstützung und Beratung siehe auch:
Rahmenkonzernbetriebsvereinbarung zur Vereinbar-
keit von Beruf, Familie und Biographie §10 


